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Zweite Satzung zur Änderung der Satzung der Albert-Ludwigs- 
Universität über die Erhebung von Gebühren 

für Kontaktstudienangebote 
(Gebührensatzung Kontaktstudium) 

 
 
 

Aufgrund von § 2 und § 14 des Landeshochschulgebührengesetzes (LHGebG) vom 1. Januar 2005 (GBl. 
S. 1, 56), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15. November 2022 (GBl. S. 585, 586) in 
Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württem-
berg (Landeshochschulgesetz – LHG) vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1), zuletzt geändert durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 07. Februar 2023 (GBl. S. 26, 43), hat der Senat der Albert-Ludwigs-Universität in seiner 
Sitzung am 22.02.2023 die nachstehende Änderung der Satzung der Albert-Ludwigs-Universität über die 
Erhebung von Gebühren für Kontaktstudienangebote (Gebührensatzung Kontaktstudium) beschlossen. 
 
Die Rektorin der Albert-Ludwigs-Universität hat am 23.03.2023 ihre Zustimmung gemäß § 2 Absatz 2 
Satz 2 LHGebG erteilt. 
 
 
 
Artikel 1  
 
1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

a) Bei Ziffer III. der Anlage werden die Wörter „und DAS Museum Studies“ gestrichen.  

b) Bei Ziffer V. der Anlage werden die Wörter „und DAS“ gestrichen. 

c) Nach Ziffer VI. der Anlage wird eine VII. angefügt, die wie folgt lautet: 

„VII. CAS im Rahmen des Angebots „iems Weiterbildungsprogramm Intelligente Eingebettete Mikrosys-
teme“ 
 
 
2. In § 2 Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „Freiburger Akademie für Universitäre Weiterbildung-FRAUW“ 
durch die Wörter „Abteilung Bildungstransfer“ ersetzt. 
 
 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Das Wort „FRAUW“ wird durch die Wörter „Abteilung Bildungstransfer“ ersetzt. 

b) Nach der Klammer werden die Wörter „oder bei den Anbietern in den Fakultäten“ eingefügt. 
 
 
4. In Ziffer I der Anlage wird § 2 Absatz 3 gestrichen. 
 
 
5. In Ziffer II der Anlage wird § 2 Absatz 4 gestrichen. 
 
 
6. In Ziffer III der Anlage werden in der Überschrift die Wörter „und DAS Museum Studies“ gestrichen. 
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7. In Ziffer III der Anlage wird § 1 wie folgt gefasst: 

„Diese angebotsspezifischen Bestimmungen sind auf das Zertifikatsstudium CAS Museum Studies anzu-
wenden.“ 

Außerdem sind diese angebotsspezifischen Bestimmungen auf das Erlangen einer Teilnahmebescheini-
gung für die Belegung eines museOn Teilmoduls anzuwenden.“ 
 
 
8. In Ziffer III der Anlage wird § 2 wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Sätze 4 und 6 gestrichen.  

b) In Absatz 1 wird Satz 5 zu Satz 4 und die Sätze 6 und 7 werden zu den Sätzen 5 und 6. 

c) In Absatz 2 werden die Wörter „Internetseite von museOn“ durch die Wörter „Buchungsseite (www.su-
edwissen.de/kurse/museon-weitildung-netzwerk/)“ ersetzt.  

d) Absatz 3 wird gestrichen.  

e) Absatz 4 wird zu Absatz 3 und es werden in Satz 1 nach den Wörtern Abschlussprüfung des CAS“ die 
Wörter „oder DAS“ und nach den Wörtern „im Rahmen des CAS“ die Wörter „oder DAS oder des Angebots 
Museumswissen für Volontär*innen“ gestrichen. 

f) Absatz 5 wird gestrichen.  
 
 
9. In Ziffer IV der Anlage wird § 1 wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 Nummer 4 werden die Wörter „CAS Photovoltaics and the Renewable Energy Grid“ durch 
die Wörter „CAS Solar Energy Interation into the Power Grid“ ersetzt. 

b) In Satz 1 Nummer 5 werden die Wörter „Solar Cell Characterization and Modelling“ gestrichen.  
 
 
10. In Ziffer IV der Anlage wird § 2 wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

Die Teilnahmegebühr für die in § 1 Satz 1 genannten Zertifikatsstudien wird wie folgt festgesetzt. 
 

1. CAS Solar Cells and Photovoltaic Systems, 12 ECTS, 3.000,00 €; 
2. CAS Solar Thermal Energy Technology, 15 ECTS, 3.750,00 €; 
3. CAS Crystalline Silicon Photovoltaics, 12 ECTS, 3.000,00 €; 
4. CAS Solar Energy Integration into the Power Grid, 15 ECTS, 3.750,00 €; 
5. CAS Solar Energy and Global Energy Needs 11 ECTS, 2.750,00 €; 
6.  CAS Advanced Solar Cell Technologies, 15 ECTS, 3.750,00 €.” 

 
b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „keine“ durch das Wort „eine“ ersetzt und werden nach dem Wort 

„Wiederholungsgebühr“ die Wörter „in Höhe von 250,- Euro“ eingefügt.  
 
c) In Absatz 2 wird nach Satz 1 ein Satz 2 angefügt, der wie folgt lautet:  

„Hierüber erhält die Teilnehmerin oder der Teilnehmer einen gesonderten Gebührenbescheid.“ 
 
 
11. Absatz 4 wird gestrichen.  
 
 
12. In Ziffer V. der Anlage werden in der Überschrift nach dem Wort „CAS“ die Wörter „und DAS“ einge- 

fügt. 
 
 
13. In Ziffer V. der Anlage wird in § 1 nach der Nummer 4 der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und 

eine Nummer 5 angefügt, die mit einem Punkt endet und wie folgt lautet: 

http://www.suedwissen.de/kurse/museon-weitildung-netzwerk/
http://www.suedwissen.de/kurse/museon-weitildung-netzwerk/
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„5. DAS Global Urban Health“  
 
 
14. In Ziffer V. der Anlage wird § 2 wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird nach Satz 2 ein Satz 3 eingefügt, der wie folgt lautet: 

„Die Teilnahmegebühr für das in § 1 Nummer 5 genannte Zertifikatsstudium „DAS Global Urban Health“ 
wird auf 12.000,00 Euro festgesetzt.“ 

b) In Absatz 1 werden die Sätze 3 und 4 zu den Sätzen 4 und 5. 

c) Absatz 3 wird gestrichen. 
 
 
15. In Ziffer V. der Anlage wird § 3 Absatz 1 wie folgt gefasst:  

„Abweichend von § 8 Absatz 1 Satz 3 der Gebührensatzung ist die Gebühr für das in § 1 Nummer 4 ge-
nannte Zertifikationsstudium CAS Research Concepts and Methods und für das in § 1 Nummer 5 genannte 
DAS Global Urban Health in Raten zu entrichten. Die erste Rate für das CAS Research Concepts and 
Methods beträgt 3.000,00 Euro, die zweite Rate 2.000,00 Euro. Die erste Rate für das Zertifikatsstudium 
DAS Global Urban Health beträgt 2.000,00 Euro, die zweite Rate 4.000,00 Euro, die dritte Rate 3.000,00 
Euro und die vierte Rate 3.000,00 Euro.“ 
 
 
16. In Ziffer VI der Anlage wird § 2 wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „3.500,00 Euro“ durch die Angabe „3.7000,00 Euro“ ersetzt. 

b) Nach Absatz 1 Satz 1 wird ein Satz 2 eingefügt, der wie folgt lautet:  

„Die Gebühr für die Teilnahme an einem Teilmodul wird auf 260,00 Euro festgesetzt“.  

c) In Absatz 1 werden die Sätze 2 bis 4 werden zu den Sätzen 3 bis 5.  

d) In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe 2.900,00 Euro durch die Angabe 3.000,00 Euro ersetzt.  

e) In Absatz 1 Satz 4 wird die Angabe „2.625,00 Euro“ durch die Angabe 2.725,00 Euro ersetzt.    

f) Absatz 3 wird gestrichen.  
 
 
17. Nach Ziffer VI. der Anlage wird eine Ziffer VII. angefügt, die wie folgt lautet: 

„VII. Angebotsspezifische Bestimmungen für das Zertifikatsstudium CAS im Rahmen des An-
gebots „iems Weiterbildungsprogramm“ 
 
§ 1 Anwendungsbereich 

Diese angebotsspezifischen Bestimmungen sind im Rahmen des Kontaktstudienangebots „iems Weiterbil-
dungsprogramm“ auf die folgenden Zertifikatsstudien anzuwenden: 

1. CAS Grundlagen: Algorithmik und Wahrscheinlichkeit 
2. CAS Eingebettete Mikrosysteme: Bauelemente und Vernetzung 
3. CAS Maschinelles Lernen für eingebettete Systeme / Machine Learning for     

   Embedded Systems 
 
§ 2 Teilnahmegebühr; Wiederholungsgebühr 

(1) Die Teilnahmegebühr für das in § 1 genannte Zertifikatsstudium wird auf 3900,- Euro festgesetzt.  

Darin sind sämtliche Kosten für Lernmaterialien und Prüfungen, Nutzung der Lernplattform ILIAS und Be-
treuung durch wissenschaftlichen Mitarbeiter enthalten. Nicht enthalten sind Kosten für An- und Abreise 
und eventuelle Übernachtungen, Bücher oder Verpflegungen außerhalb der Präsenzveranstaltungen. 

(2) Soweit eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer eine der Modulprüfungen nicht besteht und diese ent-
sprechend den Vorschriften der Gebührensatzung für das Kontaktstudium wiederholt, wird eine zusätzliche 
Wiederholungsgebühr in Höhe von 300,- Euro erhoben. Hierüber erhält die Teilnehmerin oder der Teilneh-
mer einen gesonderten Gebührenbescheid.“ 
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Artikel 2 Inkrafttreten 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Albert-Ludwigs-Universität-Freiburg in Kraft. 
 
 
Freiburg, den 23. März 2023 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Kerstin Krieglstein 
Rektorin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


